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1 Lage und Abgrenzung des Gebietes 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 26-(100-104) „Vor dem Krümpel“ be-

findet sich im Osten der Stadt Twistringen und umfasst rund 70.730 m². Es liegt 

nordwestlich der Bremer Straße B51 in günstiger Geschäfts- und Verkehrslage. 

Die 1. Änderung umfasst eine kleine Teilfläche im nordwestlichen Bereich des 

ursprünglichen Bebauungsplanes, südwestlich des festgesetzten Regenrückhal-

tebeckens (RRB).  

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Plan-

zeichnung. 

 

2 Planungsziele und Vorgaben 

2.1 Planungsanlass und Erfordernis  

Mit dem Bebauungsplan Nr. 26-(100-104) „Vor dem Krümpel“ aus dem Jahr 2020   

wurde im Wesentlichen dringend benötigter Wohnraum geschaffen. Das Gebiet 

ist bis auf wenige Grundstücke bebaut.  

Im nördlichen Geltungsbereich des Ursprungsbebauungsplans ist eine Fläche für 

die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung „Regenrückhaltung“ (RRB) 

festgesetzt. Es war geplant, die Fläche mit einer neu anzulegenden Wallhecke 

(Fläche A) nördlich und westlich einzurahmen. Dabei sollte die Wallhecke süd-

westlich um einige Meter bis in das festgesetzte allgemeine Wohngebiet hinein-



Stadt Twistringen 

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 26-(100/104), 1. Änderung                  - Entwurf -  3 

   

Büro für Stadtplanung (BP26-100-104-1Ae-Begr.doc)  02.03.2025 

ragen und in nordwestliche Richtung aufgrund einer geplanten Erweiterung des 

Baugebiets fortgesetzt werden. Die mittlerweile mit dem Bebauungsplan Nr. 26- 

(100/107) „Vor dem Krümpel lI“ rechtskräftige Erweiterung hat die Planung der 

Wallhecke nicht aufgenommen, da deren Geltungsbereich sich geändert hat.  

Aufgrund der verbliebenen Festsetzung der Wallhecke im allgemeinen Wohnge-

biet im Bebauungsplan Nr. 26-(100/104), ist die Nutzung eines Grundstückes am 

Froschkönigweg nur eingeschränkt möglich. Aus diesem Grund soll zur besseren 

Ausnutzbarkeit der Fläche die Wallhecke als allgemeines Wohngebiet überplant 

und der überbaubare Bereich entsprechend erweitert werden. Die textliche Fest-

setzung Nr. 12 aus dem Ursprungsbebauungsplan (Errichtung einer Wallhecke) 

entfällt damit für die vorliegende Änderung.  

Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 2 (GFL2) wird zugunsten der 

Stadt Twistringen und der Ver- und Entsorger aus dem Ursprungsplan über-

nommen.  

Auch die Fläche für Aufschüttungen über Geländehöhe 0,50 m bis 1,20 m wird in 

den Änderungsplan aufgenommen. Das Plangebiet der Änderung wird dem 

Lärmpegelbereich III zugeordnet.  

Die Ausnutzungsziffern, zwei Vollgeschosse, Grundflächenzahl 0,4 und Grund-

flächenzahl 0,8 werden ebenso wie die offene Bauweise aus dem Ursprungsbe-

bauungsplan übernommen. Es wird eine Bauweise mit Einzel- und Doppelhäu-

sern festgesetzt, wobei je Gebäude maximal 2 Wohnungen zulässig sind.  

Im Änderungsbereich ist zudem eine Stichstraße enthalten, die bisher nicht im 

Bebauungsplan berücksichtigt ist. Diese wird als Straßenverkehrsfläche in die 

vorliegende Änderung aufgenommen.  

Die textlichen Festsetzungen aus dem Ursprungsbebauungsplan Nr. 26- 

(100/104) bleiben für die 1. Änderung im Wesentlichen gültig. Eine Ausnahme 

bildet die örtliche Bauvorschrift zur Dachneigung. Mit dieser Vorschrift wird fest-

gesetzt, dass nur Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer mit einer Dachneigung 

zwischen 15 ° und 45 ° zulässig sind. Ausgenomen von der Festsetzung sind u. 

a. Garagen und Nebenlagen in Form von Gebäuden mit einer Grundfläche von 

jeweils maximal 45 m². 

Es ist festzustellen, dass Garagen und Nebenanlagen in der Baupraxis oftmals 

eine Grundfläche von mehr als 45 m² erreichen. Die Bauherren sollen jedoch 

entgegen der ursprünglichen Planung nicht dazu verpflichtet werden, diese Anla-

gen mit einem Dach zu versehen. Aus diesem Grund soll die Flächenbeschrän-

kung für die vorliegende 1. Änderung nicht gelten, sondern es soll möglich sein, 

Garagen und Nebenanlagen ohne geneigte Dächer zu errichten.  
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2.2 Beschleunigtes Verfahren 

Für Planungsvorhaben der Innenentwicklung („Bebauungspläne der Innenent-

wicklung“) kann das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB angewandt 

werden.  

Gemäß § 13 a BauGB kann die Stadt einen Bebauungsplan im beschleunigten 

Verfahren durchführen, sofern 

 es sich um einen Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flä-

chen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwick-

lung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) handelt, 

 in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder 

eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von  

a) weniger als 20.000 qm  

b) 20.000 bis weniger als 70.000 qm, wenn durch überschlägige Prüfung 

die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich 

keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, 

 die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht vorbereitet oder begrün-

det wird, 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b 

des BauGB genannten Schutzgüter bestehen und 

 keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 

Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfäl-

len nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beach-

ten sind. 

Die vorliegende 1. Änderung umfasst eine Fläche von ca. 1.610 qm. Für diese 

soll eine höhere Bebauungsdichte ermöglicht werden. Bei Bauflächen im Gel-

tungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes ist grundsätzlich davon aus-

zugehen, dass durch die kommunale Planung eine Zuordnung zum Siedlungsbe-

reich vorgenommen worden ist. (siehe: Ernst-Zinkahn-Bielenberg „Kommentar 

zum BauGB“, Februar 2019, § 13 a, Rn 35). Damit handelt es sich um einen Be-

bauungsplan der Innenentwicklung. 

Der Schwellenwert gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB mit einer zulässigen 

Grundfläche von maximal 2 ha wird im vorliegenden Fall, aufgrund der nur gerin-

gen Größe des Änderungsbereiches, nicht erreicht.  

Ein sonstiges UVP-pflichtiges Vorhaben wird nicht vorbereitet oder begründet. 

Das Plangebiet ist auch nicht Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftlicher 

Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der 

Schutzzwecke dieser in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Gebiete ergeben 

sich nicht.  
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Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von  

Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissions-

schutz-verordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe 

vorgesehen. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Pflichten zur Vermeidung 

von schweren Unfällen nach § 50 S.1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-

SchG) zu beachten sind, liegen somit nicht vor. 

Für die vorliegende Planung sind damit die Voraussetzungen für ein beschleunig-

tes Verfahren gemäß § 13 a Abs. 1. Nr. 1 BauGB gegeben. Somit wird von der 

Umweltprüfung, von dem Umweltbericht und von der Angabe, welche Arten um-

weltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. Im beschleunigten Ver-

fahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 

und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 

 

2.3 Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreis Diepholz 

Das Baugesetzbuch verpflichtet die Gemeinden ihre Bauleitpläne den formulier-

ten Zielen der Raumordnung anzupassen. Für den Landkreis Diepholz besteht 

ein Regionales Raumordnungsprogramm aus dem Jahr 2016.  Die Stadt Twist-

ringen hat als Grundzentrum unter anderem die Entwicklungsaufgabe Wohnen. 

Die Bauleitplanung ist den formulierten Zielen der Raumordnung angepasst. 

 

2.4 Vorbereitende Bauleitplanung - Flächennutzungsplan 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Stadt ist das Plangebiet als Wohn-

baufläche dargestellt. Der Bebauungsplan entspricht somit weiterhin den Darstel-

lungen des Flächennutzungsplanes. 

 

2.5 Örtliche Gegebenheiten und bestehende Festsetzungen 

Das Plangebiet liegt im zentralen Siedlungsgebiet der Stadt Twistringen inner-

halb des Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 26- 

(100/104) „Vor dem Krümpel“. Es ist als allgemeines Wohngebiet festgesetzt 

mit einer Grundflächenzahl von 0,4, einer maximal zulässigen Geschossigkeit 

von zwei Vollgeschossen, einer Geschossflächenzahl von 0,8, einer offenen 

Bauweise und einer höchst zulässigen Anzahl von zwei Wohnungen je Ge-

bäude. Es sind nur Einzel-und Doppelhäuser zulässig. Die höchst zulässige 

Gebäudehöhe beträgt 9,50 m über der nächst gelegenen ausgebauten Er-

schließungsstraße. 

Der nördliche Geltungsbereich umfasst zudem die Festsetzung einer Wallhe-

cke, die sich außerhalb des Plangebiets in nordöstliche Richtung weiterentwi-

ckelt. Nordöstlich des Plangebiets ist eine Fläche für ein Regenrückhaltebe-

cken festgesetzt. Südlich und westlich des Plangebiets schließen sich weitere 

allgemeine Wohngebiete an und nordwestlich grenzt das Plangebiet an den 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26-(100/107) „Vor dem Krümpel II“, 

in dem ebenfalls ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt ist.  
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Das Baugebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26-(100/104) 

„Vor dem Krümpel“ ist überwiegend umgesetzt und bebaut. 

 

2.6 Immissionssituation 

a) Verkehrslärm 

Im Plangebiet wurden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26- 

(100/104) „Vor dem Krümpel“ Auswirkungen des Verkehrslärms ausgehend 

von der Bremer Straße und der geplanten Ortsentlastungsstraße nordöstlich 

des Plangebiets untersucht. 

Auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse wurden in den Bebauungsplan 

Nr. 26-(100/104) Festsetzungen zum Immissionsschutz aufgenommen, die für 

die 1. Änderung weiterhin Gültigkeit haben.  

 

3 Bisherige und geplante Festsetzungen 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 26-(100/104) „Vor dem Krümpel“ ist das 

Plangebiet als allgemeines Wohngebiet WA2 festgesetzt. Im nördlichen Gel-

tungsbereich der 1. Änderung besteht im rechtskräftigen Bebauungsplan eine 

Fläche für Aufschüttungen und zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, 

in der eine Wallhecke realisiert werden sollte. Zur besseren Ausnutzbarkeit 

des letzten freien Grundstücks im Plangebiet und aus Gründen der Nachver-

dichtung soll die Wallhecke als allgemeines Wohngebiet WA2 überplant wer-

den.  

Straßenverkehrsfläche 

Im Plangebiet der 1. Änderung wurde aufgrund einer kleinteiligeren Grund-

stücksaufteilung eine Stichstraße errichtet. Mit der nun vorliegenden 1. Ände-

rung soll diese Stichstraße als Straßenverkehrsfläche in die Planung aufge-

nommen werden.  

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Alle Festsetzungen aus dem Ursprungsbebauungsplan zum Maß der bauli-

chen Nutzung (GRZ, GFZ, Anzahl Vollgeschosse, Höhe der baulichen Anlage) 

bleiben für die 1. Änderung gültig. 

 

3.3 Bauweise und Anzahl der Wohnungen 

Im Geltungsbereich gilt, wie im Ursprungsbebauungsplan, die offene Bauweise 

gemäß § 22 (1) BauNVO. Um ein Wohngebiet mit einer aufgelockerten Be-

bauungsstruktur zu schaffen, wurde im Ursprungsbebauungsplan festgesetzt, 
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dass je Gebäude maximal zwei Wohnungen zulässig sind. Dieses Planungs-

ziel soll beibehalten werden.  

 

3.4 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 Abs. 3 

Die örtlichen Bauvorschriften sollen aus dem Ursprungsbebauungsplan über-

nommen werden. Eine Ausnahme bildet die Festsetzung der Dachneigung für 

Garagen und Nebenlagen. Die im Ursprungsbebauungsplan aufgenommene 

Ausnahme für Garagen und Nebenanlagen bis zu einer bestimmten Größe 

wird aus den unter 2.1 genannten Gründen nicht aus dem Ursprungsplan 

übernommen, sodass die Ausnahme für Garagen und Nebenanlagen unein-

geschränkt besteht.  

 

3.5 Übrige Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften und Hinweise 

Die übrigen textlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und Hinweise 

des Bebauungsplanes Nr. 26-(100/104) „Vor dem Krümpel“ mit örtlichen Bau-

vorschriften bleiben für die 1. Änderung bestehen und werden daher in dieser 

Begründung nicht weiter aufgeführt.  

 

3.6 Erschließung 

3.6.1 Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Froschkö-

nigweg, der über die Werner-von-Siemens-Straße Anschluss an die Bremer 

Straße (Bundesstraße 51) hat. Das Plangebiet ist damit an das überörtliche 

Verkehrsnetz angebunden.  

 

3.6.2 Ver- und Entsorgung  

Die für das Plangebiet der 1. Änderung erforderliche Infrastruktur (Erschlie-

ßung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Stromversorgung, Nieder-

schlagwasser und Abfallentsorgung) wurde bereits im Ursprungsbebauungs-

plan Nr. 26-(100/104) „Vor dem Krümpel“ geregelt.  

 

4  Auswirkungen der Planung 

4.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Die im Bebauungsplan Nr. 26-(100/104) festgesetzte Wallhecke wird durch die 

Überplanung als allgemeines Wohngebiet  in Anspruch genommen. Außerdem 

wurde ein Teil des allgemeinen Wohngebiets entsprechend der örtlichen Gege-

benheit als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Der damit verbundene Eingriff in 

Natur und Landschaft ist gemäß den Vorgaben der Eingriffsregelung natur-

schutzfachlich zu ermitteln. 
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Im Zuge der Eingriffsbilanzierung im Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 26- 

(100/104) „Vor dem Krümpel“ wurde die festgesetzte Fläche A (Fläche für An-

pflanzung „Wallhecke“) mit dem Wertpunkt (WP) 2 bewerten.  

 

Festsetzung im B-Plan Nr. 26-(100/104): 

Wallhecke    145 m² x 2 WP = 290 Werteinheiten (WE) 

Überplanung WA als Straßenverkehrsfläche im Zuge der 1. Änderung: 

WA (nicht überbaubar)    80 m² x 1 WP = 80 WE 

 

Dieses Defizit (290 + 80 WE = 370 WE) ist aufgrund der Überplanung durch ge-

eignete Maßnahmen auszugleichen.  

 

Kompensation 

Im Zuge der derzeit in Aufstellung befindlichen 1. Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. 26-(100/107) „Vor dem Krümpel II“ hat sich ein Kompensationsüber-

schuss von 656 WE ergeben: 

Die im Bebauungsplan Nr. 26-(100/107) festgesetzte Fläche für Versorgungsla-

gen mit der Zweckbestimmung „RRB“ und Fläche für Maßnahmen (M) zum 

Schutz von Natur und Landschaft wurde bei der Ermittlung des Kompensations-

bedarfs bei der Eingriffsflächenwertermittlung der Ursprungsplanung nicht be-

rücksichtigt und ist daher auch nicht mit ihrem Wertfaktor in die Bilanzierung ein-

gegangen. Vor diesem Hintergrund wurde ein Kompensationsbedarf von 

9.689,40 WE ermittelt, das auf der Kompensationsfläche Flurstück 15/1, Flur 31 

(Fläche Altenmarhorst) ausgeglichen wurde. 

Wird der damaligen Eingriffsbilanzierung die jetzt geplante Nutzung als allgemei-

nes Wohngebiet und Grünfläche zu Grunde gelegt, ergibt sich folgende Bilanzie-

rung: 

Wie im Ursprungsbebauungsplan Nr. 26 (100/107) 
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Um die Erweiterung des allgemeinen Wohngebiets aus der 1. Änderung ergänzt. 

 Geplante private Grünfläche aus der 1. Änderung ergänzt.  

Innerhalb des Plangebietes entsteht ein Kompensationswert von 10.842,81 WE 

(vorher 10.186). Gegenüber dem Eingriffsflächenwert (19.876,12 WE) verbleibt 

ein Kompensationsdefizit von 9.033,31 WE.  9.689,40 WE wurden bereits aus-

geglichen. Es verbleibt somit ein Überschuss von 656,09 WE.  

Ein Teil dieses Überschusses soll für die vorliegende 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes 26- (100/104) in Anspruch genommen werden. Nach Abzug der 370 

WE im Zuge der vorliegenden Planänderung verbleiben 286 WE für andere Pla-

nungen. 

 

4.2 Artenschutz 

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

gelten, anders als die Eingriffsregelung, unabhängig und selbständig neben dem 

Bebauungsplan.  

Im vorliegenden Fall wurde die Bedeutung des Plangebietes für Flora und Fauna 

im Rahmen des ursprünglichen Bebauungsplanes untersucht und bewertet. Da-

nach stehen artenschutzrechtliche Belange der geplanten Nutzung nicht entge-

gen.  

Für die Bauflächenvorbereitung und das Fällen von Bäumen wurden jedoch Zeit-

fenster angegeben, um Tötungen oder erhebliche Störungen der Avifauna zu 

vermeiden und dem § 44 Abs. 1 BNatSchG Rechnung zu tragen. 

Der Hinweis zum Artenschutz ist im Ursprungsbebauungsplan vorhanden und 

hat auch für die vorliegende 1. Änderung Gültigkeit.  

 

*2 

*1 

*1 

*1 

*2 
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5 Hinweise 

Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zur Umsetzung der europäischen Vorga-

ben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und zur Vereinheitlichung des 

Energieeinsparrechts für Gebäude ist am 1. November 2020 in Kraft getreten.  

Das GEG enthält Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, 

die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Ein-

satz erneuerbarer Energien in Gebäuden.  

 

Photovoltaikanlagen 

Seit dem 31.12.2022 sind gemäß § 32 a der Niedersächsischen Bauordnung 

(NBauO) bei der Errichtung von Gebäuden, die mindestens eine Dachfläche 

von 50 m² aufweisen, mindestens 50 Prozent der Dachfläche mit Photovoltaik-

anlagen auszustatten.  

 

Aufhebung bestehender Festsetzungen 

Mit Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26-(100/104) „Auf 

dem Krümpel“ treten für den Geltungsbereich die zeichnerischen Festsetzun-

gen und die textliche Festsetzung Nr. 12 des ursprünglichen Bebauungsplanes 

Nr. 26-(100/104), rechtskräftig seit dem 01.10.2020, außer Kraft. 

Die übrigen textlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und Hinweise 

des Bebauungsplanes Nr. 26-(100/104) „Auf dem Krümpel“ mit örtlichen Bau-

vorschriften bleiben von der 1. Änderung unberührt.  

 

6 Verfahrensvermerke 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Twistringen hat in seiner Sitzung am 

…………….. die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26-(100/104) „Vor dem 

Krümpel“, 1. Änderung mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 26-(100/104) „Vor dem Krümpel“ mit dazugehöriger 

Begründung hat in der Zeit vom ……………….. bis zum …………… gem.  

§ 3 (1) BauGB frühzeitig ausgelegen. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 26-(100/104) „Vor dem Krümpel“ mit dazugehöriger 

Begründung wurde in der Zeit vom …………………… bis zum …………… 

gem. § 3 (2) BauGB veröffentlicht und hat zeitgleich öffentlich ausgelegen. 
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Der Rat der Stadt Twistringen hat den Bebauungsplan Nr. 26-(100/104) „Vor 

dem Krümpel“ in seiner Sitzung am ……………… als Satzung sowie die Be-

gründung beschlossen.   

 

Twistringen, den …………………. 

 

 

Der Bürgermeister 

 

   

 



  

Anlage 1: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 26 (100/104) „Vor dem Krümpel“ 

Ohne Maßstab 



Anlage 1: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 26-(100/104) „Vor dem Krümpel“, ohne Maßstab 

 

  





  



  



  



  



  



  



 




